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Bundesgesetz, mit dem das BG über die 1 . . Q n>_ 
Abgel tung von bestimmten unterrichts Vör]'cilt ... ..?~ ..... 4.~.!.LJ.~.:::?. ... ~ ....... 
und Erziehertätigkeiten geändert wir" ~' 
GZ. 13.886/3-III/3/92 - ? 
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Die Bundessektion 14 erhebt gegen den Entwurf insofern einen 
Einwand, daß der § 1 Abs. 6 folgendermaßen lauten soll: 

"(6) Die Vergütung für Besuchskindergärnter(innen) und 
Besuchserzieher(innen), die die Schüler der Bildungsanstalten 
für Kindergartenpädagogik sowie der Bildungsanstalten für 
Erzieher im Rahmen der lehrplanmäßig vorgesehenen Praxis an 
den Besuchspraxisstätten dieser Bildungsanstalten während des 
unterrichts jahres zu betreuen haben, beträgt 
für einen Schüler und Praxisstunde S 20,--" 

Die Staffelung der Vergütung bei mehr als einem Schüler wird 
abgelehnt. 
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Für die Bundessektion 14 
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Dkfm. Mag. Helmut Skala 
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